
ANLAUFSTELLEN-LEITLINIEN Nr. 2 
 
Betr.: Unterrichtung über die Einfuhr von Abfällen in die Gemeinschaft, die beim 

Einsatz von Streitkräften oder Hilfsorganisationen anfallen, gemäß Artikel 1 
Absatz 3 Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbrin-
gung von Abfällen 

 
1. Diese Anlaufstellen-Leitlinien stellen die gemeinsame Auffassung aller Mitgliedstaaten zur 
Frage dar, wie die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen auszule-
gen ist. Die Leitlinien wurden von den Anlaufstellen auf einer nach Artikel 57 der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 am 14./15. Juni 2007 durchgeführten Versammlung vereinbart; sie wurden 
von den Anlaufstellen auf der Versammlung am 18./19. September 2008 geändert. Sie sind nicht 
rechtsverbindlich. Die verbindliche Auslegung von Gemeinschaftsrecht liegt in der ausschließli-
chen Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs. Die Leitlinien gelten ab dem 12. Juli 2007 und 
sollen spätestens fünf Jahre nach diesem Termin überprüft und nötigenfalls geändert werden. Die 
Änderung gilt ab 19. September 2008. 
 
2. Nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 ist jede für die 
Durchfuhr zuständige Behörde sowie die zuständige Behörde am Bestimmungsort in der Gemein-
schaft im Voraus über die Verbringung von Abfällen und deren Bestimmungsort zu unterrichten, 
falls Abfälle, die beim Einsatz von Streitkräften oder Hilfsorganisationen in bestimmten Situatio-
nen anfallen, in die Gemeinschaft eingeführt werden. 
 
3. Welche Angaben nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe g bereitzustellen sind, ist nicht klar. Es 
besteht Bedarf, ein gemeinschaftsweit einheitliches Vorgehen zu erreichen, um sicherzustellen, 
dass unterschiedliche zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten dieselben Angaben verlangen. 
Mit den bereitzustellenden Informationen wird zweierlei bezweckt, und zwar zum einen, dass 
ausreichende Daten vorliegen, falls Kontrollen von Anlagen oder Unternehmen durchgeführt 
werden, die derartige Abfälle behandeln (vgl. Artikel 13 der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle), 
und zum anderen, dass die Berichtspflichten nach dem Basler Übereinkommen erfüllt werden 
können (hierzu sind die Angaben in den Feldern Nr. 3, 4, 7, 9 – ohne OECD- und EG-Code – und 
10 des Formulars in der Anlage notwendig). 
 
4. Als übereinstimmende Auffassung der Anlaufstellen wurde vereinbart, eine Empfehlung 
abzugeben, wonach die in dem Formular in der Anlage genannten Angaben bereitzustellen sind, 
soweit dies im Voraus – vor Beginn der Verbringung – möglich ist (in Bezug auf die Angabe der 
tatsächlichen Menge siehe auch Fußnote 2 in der Anlage). Können nicht sämtliche Angaben im 
Voraus bereitgestellt werden, z. B. bei Dringlichkeit, sollten nur die Tatsache, dass eine Verbrin-
gung stattfinden wird (einschließlich Datum der Verbringung), und der erste Bestimmungsort (die 
Beseitigungs- oder Verwertungsanlage oder, falls zum Zeitpunkt der Verbringung nicht bekannt, 
z. B. eine Militäreinrichtung oder ein Flughafen) im Voraus angegeben werden. Es wird empfoh-
len, die Angaben anhand des beigefügten Formulars zu gegebener Zeit nach Ankunft in der Besei-
tigungs- oder Verwertungsanlage oder, falls zum Zeitpunkt der Verbringung nicht bekannt, vor 
dem Abtransport der Abfälle vom ersten Bestimmungsort bereitzustellen. 
 
5. In dringenden Fällen, in denen die Beseitigungs- oder Verwertungsanlage zum Zeitpunkt 
der Verbringung nicht bekannt ist, sollte die Behörde unterrichtet werden, die für das Gebiet des 
ersten Bestimmungsortes (z. B. eine Militäreinrichtung oder einen Flughafen) zuständig ist. Darü-
ber hinaus sollte in dringenden Fällen nur eine zuständige Behörde in einem Staat unterrichtet 
werden, z. B. die für die Durchfuhr zuständige Behörde, welche anschließend die zuständige Be-
hörde am Bestimmungsort unterrichten würde. 
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6. Die Unterrichtung kann auf dem Postwege, per Fax oder E-Mail erfolgen. 
 
7. Zusätzlich zur Vorab-Übermittlung der Angaben an die zuständigen Behörden sollten die 
übermittelten Angaben bei der Verbringung der Abfälle mitgeführt werden. Bei Kontrollen von 
Verbringungen wäre so für die Behörden ersichtlich, dass die Verbringung Abfälle betrifft, für 
welche Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe g gilt. 
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Anlage 

 
 

Unterrichtung über die Einfuhr von Abfällen in die Gemeinschaft, die beim Einsatz von 
Streitkräften oder Hilfsorganisationen in Krisensituationen oder im Rahmen frieden-
schaffender oder friedenserhaltender Maßnahmen anfallen, gemäß Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe g der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen(1) 
 

1. Exporteur            Registriernummer:  2. Importeur         Registriernummer:  
Name:  Name:  
  
Anschrift:  Anschrift:  
  
Kontaktperson:  Kontaktperson:  
Tel.:  Fax:  Tel.:  Fax: 
E-Mail:  E-Mail:  
5. Abfallerzeuger: 3. Tatsächliche Menge(2): Tonnen (Mg):  m3:  
Registriernummer:  4. Tatsächliches Datum der Verbringung:  
Name:  7. Beseitigung-/Verwertungsverfahren 
Anschrift:  D-Code / R-Code:  
 8. Bezeichnung und Zusammensetzung des Abfalls: 
Ansprechpartner:   
Tel.:  Fax:   
E-Mail:   
6. Anlage zur Beseitigung  oder Verwertung   
Registriernummer:   
Name:  9. Abfallidentifizierung (einschlägige Codes angeben) 
Anschrift:  (i) Basel Anlage VIII (oder IX, falls anwendbar):  
 (ii) OECD-Code (falls abweichend von(i)):  
Kontaktperson:  (iii) EU-Abfallverzeichnis:  
Tel.:  Fax:  (iv) Y-Code:  
E-Mail:  (v) H-Code (3):  
10. (a) Betroffene Staaten, (b) Code der zuständigen Behörden, sofern zutreffend 

Ausfuhrstaat Durchfuhrstaaten Einfuhrstaat 
(a)     
(b)     
11. Erklärung des Exporteurs/Erzeugers: 
Ich erkläre hiermit, dass die obigen Informationen nach meinem besten Wissen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 
Name:  Datum:  Unterschrift:  
 
(1) Beim Ausfüllen dieses Formulars sind auch die entsprechenden spezifischen Anweisungen in Anhang IC der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 zu berücksichtigen. 
(2) In Fällen, in denen die Menge in Tonnen vor Beginn der Verbringung nicht bekannt ist, sollte zur Menge eine sonstige Angabe gemacht werden, z. B. Anzahl der Fässer oder 

Behälter und deren Volumen in Kubikmeter (Beispiel:12 Fässer à 0,25 m3). In diesem Fall sind die Einheiten in Feld 3 zu streichen. Darüber hinaus sollte die tatsächliche Menge 
zu gegebener Zeit nach Ankunft in der Beseitigungs- oder Verwertungsanlage  in Tonnen angegeben werden. 

(3) Vgl. Verzeichnis der Abkürzungen und Codes in Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006. 
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